
Der Minijob
Da ist mehr 
für Sie drin!
Mit allen Änderungen ab 2015
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Die Zahl der im Minijob Beschäftigten liegt
bei 7,3 Millionen Menschen, davon sind 4,6
Millionen Frauen, von denen etwa 2,8 Millio-
nen keine weitere Erwerbstätigkeit ausüben. 

Vielen Frauen scheint der Minijob auf den er-
sten Blick eine gute Wahl zu sein, da zeitlich
flexibel, mit familiären Aufgaben gut zu ver-
einbaren und  geeignet, um nach einer Berufs-
pause wieder einzusteigen. Die meisten Frauen
wollen den Minijob nur als Übergang. Fakt ist
jedoch, dass sie mehrheitlich nicht in sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse
wechseln, sondern in der geringfügigen Be-
schäftigung verbleiben.  

Eine langjährige Tätigkeit als Minijobberin
wertet meistens die eigenen Abschlüsse und
Qualifikationen ab und führt unweigerlich zu
einer geringen Rente. In diesem Zusammen-
hang warnen Fachleute vor „einer weiblichen
Armut im Alter“.  

Vor diesem Hintergrund ist es uns wichtig, dass
geringfügig Beschäftigte sich umfassend infor-
mieren können. Wir hoffen, Ihnen mit unserer
aktualisierten Broschüre wieder eine praktikable
Handreichung dafür zu bieten.

Silvia Kempe-Waedt
Gleichstellungsbeauftragte des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde

Edith Berkau
Gleichstellungsbeauftragte 
der Stadt Rendsburg

Monika Schulze 
Gleichstellungsbeauftragte
der Gemeinde Kronshagen

Vorwort der Herausgeberinnen
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Zum 1. Januar 2015 wurde in ganz Deutschland
ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt. Die-
ser beträgt zur Zeit 8,50 Euro pro Stunde. Aus-
drücklich müssen die 8,50 Euro auch den Be-
schäftigten im Minijob gezahlt werden. Es gibt
nur wenige Ausnahmen, die in dieser Bro-
schüre beschrieben werden.  

„Brutto für Netto“ hört sich für viele Menschen
besonders attraktiv an. Wer zahlt schon gerne
Steuern und Sozialabgaben? Doch bedenken
Sie: In vielen Fällen ist ein Minijob nicht emp-
fehlenswert. Altersarmut ist vorprogrammiert,
wenn Sie über einen längeren Zeitraum nur ei-
nen Minijob ausüben. 40 Jahre Minijob bei 450
Euro ergeben nach heutigem Stand eine Mo-
natsrente von 144,80 Euro brutto, wenn Sie auf
die Rentenversicherungspflicht verzichten. Für
Studierende, Rentnerinnen und Rentner kann
der Minijob aber durchaus sinnvoll sein. 

Übrigens: Unternehmen tragen für einen Mi-
nijob in der Regel eine höhere Abgabenlast, als
für einen „normalen“ Arbeitsplatz. Kostener-
sparnisse haben manche Arbeitgeberinnen bzw.
Arbeitgeber nur dadurch, dass sie Ihnen Lei-
stungen wie z. B. bezahlten Urlaub oder Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall nicht gewähren,
also gegen Gesetze verstoßen.

Einführung
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Auch für Sie gilt das Arbeitsrecht!

Teil zeit be schäf tig te dür fen ge gen ü ber Voll -
zeitbe schäf tig ten nicht be nach tei ligt wer den,
das ist ganz klar ge setz lich fest ge legt: Nach dem
Teilzeit- und Befristungsgesetz (s. Anhang) darf
die Arbeitgeberin/ der Ar beit ge ber Teil zeit be -
schäf tig te nicht we gen der Teil zeit ar beit ge gen -
ü ber Voll zeit be schäf tig ten un ter schied lich be-
handeln, es sei denn, dass sach li che Grün de
ei ne unterschied li che Be hand lung recht fer ti -
gen. Das Vor lie gen ei nes ge ring fü gi gen Be -
schäf ti gungs ver hält nis ses (Minijob) ist kein
sach li cher Grund, so dass al le ar beits recht li -
chen Re ge lun gen und Vor schrif ten auch hier
an zu wen den sind. Da in Minijobs über wie gend
Frau en ar bei ten, se hen die Gerich te in ei ner
Be nach tei li gung die ser Ar beit neh me rin nen
häu fig auch ei ne mit tel ba re Dis kri mi nie rung
von Frau en, die gesetzlich ver bo ten ist.

Die fol gen den Sei ten sol len Sie über die wich-
tigsten Rege lungen des Steuerrechts und aus
dem Bereich der Sozial versicherung sowie vie -
le Rech te in for mie ren, von denen Sie viel leicht
glau ben, dass sie Ih nen nicht zustehen:

...  Ar beits ver trag

...  gesetzlicher Mindestlohn

...  ta rif li che Be zah lung

...  Feier tags ver gü tung

...  Er ho lungs ur laub

...  Ur laubs-, Weihn achts geld

...  Lohn fort zah lung im Krank heits fall

...  Kün di gungs schutz

...  ge setz li che Un fall ver si che rung

...  Rentenversicherung

...  Riesterförderung

...  Insolvenzgeld

...  Mut ter schafts geld

Ihrer Ar beit ge be rin bzw. Ihrem Ar beit ge ber
sind die se Rech te häu fig nicht be kannt, vor al -
lem, wenn Sie in ei nem Klein be trieb tä tig sind.
Dann soll ten Sie die se Bro schü re an die Be -
triebs lei tung wei ter ge ben.

Bitte beachten Sie:
Diese Broschüre enthält allgemeine wichtige
Informationen. Eine auf Ihre persönlichen Fra-
gen zugeschnittene Beratung erhalten Sie z. B.
beim Finanzamt, Steuerberatungsbüro, bei der
Krankenkasse oder der Arbeitsagentur.
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Als „geringfügig beschäftigt“ gelten Sie nach
dem Sozialgesetzbuch,

...  wenn Sie nicht mehr als 450,- Euro im Mo-
nat verdienen. 

...  wenn die Beschäftigung innerhalb eines Jah-
res auf längstens drei Monate oder 70 Ar-
beitstage begrenzt ist. Auf diese sogenannte
„kurzfristige Beschäftigung“ wird in dieser
Broschüre nur am Rande eingegangen. Es
gibt dazu sehr viele spezielle Regelungen.

Mehrere geringfügige Beschäftigungen nach
Punkt 1 werden zusammengerechnet. Wenn
damit die 450-Euro-Grenze überschritten wird,
fallen die Sonderregelungen nach dem 450-
Euro-Gesetz fort: Es handelt sich um „normale“
Beschäfti gungen mit voller Sozialversiche-
rungspflicht. Bis zu einem Verdienst von 850,-
Euro müssen Sie selbst einen einge schränk   ten
Sozialversicherungsbeitrag, die Arbeitgeberin/
der Arbeitgeber den vollen Beitrag bezahlen.

Eine geringfügige Beschäftigung können Sie
neben einem Hauptberuf wahrnehmen, ohne
dass Versicherungspflicht besteht. Für jede wei-
tere geringfügige Beschäftigung neben dem
Hauptjob besteht allerdings volle Renten-,
Kranken- und Pflegeversicherungspflicht, auch
wenn Sie mit mehreren Minijobs die 450-Euro-
Grenze nicht überschreiten. Nur von der Ar-
beitslosenversicherung sind auch die weiteren
Beschäftigungen ausgenommen.

Manche gemeinnützige Arbeitgeber kombinie-
ren auch die sogenannte „Übungsleiter- oder
Ehrenamtspauschale“ (§ 2 Nr. 26 Einkommen-
steuergesetz) mit dem Minijob. Das ist zulässig.
Achten Sie in diesem Fall unbedingt darauf,
dass die Pauschale auf alle Jahresmonate ver-
teilt wird. Lassen Sie sich ggf. beraten.

Wann ist Ihr Job ein Minijob?



Ge ring fü gig Be schäf tig te ha ben An spruch auf
an tei lig gleichen Lohn wie Voll zeit be schäf tig -
te. Wenn im Be trieb ge ne rell ein Ta rif ver trag
an ge wandt wird oder ei ne Betriebs ver ein ba -
rung be steht, gel ten die Re ge lun gen auch für
Sie. Dies be zieht sich so wohl auf Mo nats- als
auch auf Wo chen- und Stun den löh ne. Bei ei -
ner Ta rif er hö hung ha ben Sie dann grund sätz -
lich auch An spruch dar auf. Wich tig kann es
hier für sein, dass Sie be reits vor ab im Ar beits -
ver trag die Zahl der Ar beits stun den fest ge legt
ha ben.

Stun den kür zun gen aus die sem Grun de müs -
sen Sie nicht hin neh men. Die se kön nen je doch
dann sinn voll sein, wenn durch die Loh ner hö -
hung die Ge ring fü gig keits gren ze überschrit -
ten wird, d. h. wenn Sie mehr als 450,- Euro im
Mo nat ver die nen wür den und Sie die ses nicht
wol len.
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Sie haben An spruch auf Ta rif lohn

Grund sätz lich ist zu emp feh len, ei nen schrift -
li chen Arbeitsvertrag ab zu schlie ßen.1 Doch auch
münd li che Arbeits ver trä ge sind schrift li chen
gleich zu  set zen. Soll te es zu Mei nungs ver -
schieden hei ten zwi schen Ih nen und Ih rem Be -
trieb kom men, wel che Lei stun gen ver ein bart
wa ren, müss ten Sie es be wei sen. Das ist na tür -
lich bei ei ner nur münd li chen Ver ein barung
schwie ri ger oder sogar ganz unmög lich.

Schlie ßen Sie da her ei nen schrift li chen
Arbeitsvertrag!

Durch das Nach weis ge setz ha ben Sie so gar 
ei nen rechtlichen An spruch auf schrift li che
Festlegung fol gen der Punk te:

...  Na me und An schrift der Ver trags par teien

... Ar beits ort

... Be ginn und ggf. Be fri stung 

... Be zeich nung der zu lei sten den Ar beit

... Hö he und Zu sam men set zung der  Ver gü -
tung

...  die ver ein bar te Ar beits zeit

...  die Dau er des Er ho lungs ur laubs

...  die Kün di gungs fri sten

...  die an zu wen den den Ta rif ver trä ge

Soll ten Sie bis her oh ne schrift li chen Ar beits -
ver trag tä tig sein, kön nen Sie Ih re Ar beit ge -
berin bzw. Ih ren Ar beit ge be r auffordern, die se
schrift li chen An ga ben zu ma chen. Die ser
Forde rung muss in ner halb von zwei Mo na ten
nachgekommen wer den.

Soll ten Sie vor die sem Schritt zu rück schrecken:
Al le in die ser Bro schü re auf ge führ ten Rech te
gel ten auch oh ne schrift li chen Ar beits ver trag.

Warum Sie ei nen schrift li chen Arbeitsvertrag
ab schlie ßen sollten

1 Einen Musterarbeitsvertrag erhalten Sie bei der Minijobzentrale (Adresse im Anhang).



Wenn in ihrem Betrieb kein Tarifvertrag gilt,
können Sie vom gesetzlichen Mindestlohn pro-
fitieren. Seit dem 1. Januar 2015 gilt in ganz
Deutschland einheitlich ein Mindestlohn von
8,50 Euro brutto pro Stunde für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer. Es ist egal wie groß
der Betrieb ist, in dem Sie arbeiten. Der Min-
destlohn gilt auch für Minijobs und Beschäfti-
gungen im Privathaushalt. Auch Rentnerinnen
und Rentner sowie Studierende haben An-
spruch auf den Mindestlohn. 

Ausnahmen von der Höhe des Mindestlohns
gibt es in wenigen Wirtschaftszweigen (z. Z.
Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Textil-
und Bekleidungsindustrie, Wäschereidienstlei-
stungen, Fleischwirtschaft, Leiharbeitnehme-
rInnen nach dem AÜG im Bereich Ost mit Ber-
lin) bis maximal Ende 2016. Bis Ende 2017 gibt
es festgelegte Ausnahmen für Zeitungszustel-
lerinnen und –zusteller.

Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlos-
sene Berufsausbildung, ehrenamtlich Tätige,
manche Praktikantinnen/ Praktikanten sowie
Langzeitarbeitslose in den ersten 6 Monaten
der Tätigkeit haben keinen Anspruch auf Min-
destlohn.

Damit die Einhaltung des Mindestlohns über-
prüfbar ist, müssen branchenunabhängig die
Arbeitszeiten für alle geringfügig Beschäftigten
nachvollziehbar aufgezeichnet werden. Nur für
Beschäftigte im Privathaushalt entfällt dies. Zur
Arbeitszeit gehören auch Vor- und Nachberei-
tungszeiten, zu denen Sie der Arbeitgeber/ die
Arbeitgeberin verpflichtet. Sie dürfen im Mi-
nijob maximal 52,9 Stunden im Monat arbeiten, 

sonst wird der Mindestlohn unterschritten.
Wenn Sie unsicher sind, ob Ihnen der Min-
destlohn wirklich gezahlt wird, machen Sie
sich selbst Notizen! Ein kleines Heft, in dem
Sie Datum, Arbeitsbeginn, Pausen und Arbeit-
sende handschriftlich notieren, reicht aus. Das
Bundesarbeitsministerium hat auch eine be-
quem zu nutzende „App“ zur Erfassung der Ar-
beitszeiten entwickelt.

An dieser Stelle können nicht alle Fragen zum
Mindestlohn beantwortet werden. Es gibt sehr
hilfreiche Internetseiten des Bundesarbeitsmi-
nisteriums und des Deutschen Gewerkschafts-
bundes zum Mindestlohn sowie Telefonhotli-
nes. (Adressen im Anhang). Zusätzlich können
Sie dort auch Faltblätter und Broschüren an-
fordern.

Noch ein wichtiger Hinweis: 
Der gesetzliche Mindestlohn ist eine Unter-
grenze, die nicht unterschritten werden darf.
Wenn in Ihrem Betrieb ein für Sie günstigerer
Tarifvertrag gilt oder andere Beschäftigte einen
höheren Stundenlohn bekommen, haben auch
Sie Anspruch darauf!
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Ihr Anspruch auf Mindestlohn



Es ist be son ders gün stig für Sie, wenn Sie in
ei nem Be trieb be schäf tigt sind, für den ein Ta-
rifvertrag für „allgemein verbindlich“ erklärt
worden ist. Dann gilt für Sie oder Ih ren Be -
trieb der Man tel ta rif ver trag, auch wenn Sie
nicht Mit glied der Ge werk schaft sind oder der
Be trieb nicht Mit glied des Ar beit ge ber ver ban -
des ist. 

Ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag wirkt
wie ein Ge setz. Al le Ar beit ge be rinnen bzw. Ar-
beitgeber sind dar an ge bun den und al le Be -
schäf tig ten kön nen sich dar auf be ru fen. Beim
Bundesarbeitsministerium kön nen Sie Aus -
kunft er hal ten, ob die ses auf den für Ih ren Be -
trieb gel ten den Ta rif ver trag zu trifft (Adresse s.
Anhang). Beispiele für allgemeinverbindliche
Tarifverträge: Friseurhandwerk und  Gaststät-
ten und Beherbergung in vielen Bundeslän-
dern.

Außerdem gibt es Mindestlohn-Tarifverträge,
die ( jeweils befristet) für allgemeinverbindlich
erklärt wurden. Das betrifft z. B. das Friseur-
handwerk, die Pflegebranche sowie die Gebäu-
dereinigung, jeweils für ganz Deutschland. 

Die Tarifvertragsparteien, also die Gewerkschaft
oder der Arbeitgeberverband, müssen Ihnen
den Tarifvertrag gegen Kostenerstattung (Ko-
piergebühr, Porto) aushändigen.

Wenn ein all ge mein ver bind li cher Ta rif ver trag
für Sie Anwen dung fin det, dür fen Sie nicht nur
die für Sie günstigen Re ge lun gen in An spruch
neh men, Sie sind auch an die Fri sten ge bun -
den, in ner halb de rer Sie Ih re Ansprüche an -
mel den müs sen. Die se sind in der Re gel sehr

kurz (z. B. zwei Mo na te). Wenn Sie Ih re fäl li -
gen An sprü che nicht in ner halb die ser Frist
beim Be trieb gel tend ge macht ha ben, sind die -
se ver fal len. 
In je dem Fall gilt: In for mie ren Sie sich über
Ih re Rech te beim Be triebs rat oder bei der für
Sie zu stän di gen Gewerkschaft. Wenn Sie kein
Ge werk schafts mit glied sind, kön nen Sie auch
von der Arbeitgeberin/ vom Ar beit ge ber Aus -
kunft ver lan gen.
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Wem nutzt ein allgemeinverbindlicher 
Tarifvertrag?
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Al le Be schäf tig ten ha ben ei nen ge setz li chen
An spruch auf bezahl ten Er ho lungs ur laub.
Wäh rend des Ur laubs ist das Entgelt wei ter zu -
zah len, das zu zah len wä re, wenn Sie arbei ten
wür den.

Es gilt: 
Kei ne Lohn- und Ge halts ab zü ge bei Ur laub.

Im Ta rif ver trag oder im Ar beits ver trag ist ge -
re gelt, wie lange der Ur laub dau ert, das sind
heut zu ta ge meist fünf bis sechs Wo chen. Falls
kein gül ti ger Ta rif ver trag be steht und auch im
Ar beits ver trag nichts ge re gelt wur de, ha ben Sie
nach dem Bun des ur laubs ge setz ei nen Min dest -
an spruch von 24 Werk tagen (Sams ta ge wer den

al ler dings mit ge zählt). Das entspricht ei nem
Jah res ur laub von vier Wo chen. Schwer be -
hinder ten ste hen in je dem Fall fünf zu sätz li -
che Ta ge zu. Re gelmä ßig be schäf ti gungs freie
Werk ta ge wer den mit ge zählt.

Beispiel 1:
Ein Urlaubsanspruch von 30 Tagen bei einer 5-
Tage-Woche ergibt sechs Wochen Jahresurlaub.
Angenommen, Sie arbeiten drei Tage in der
Woche, dann haben Sie Anspruch auf 3/5 des
Jahresurlaubs, also 18 Urlaubstage (sechs Wo-
chen Jahresurlaub), bei zwei Arbeitstagen pro
Woche haben Sie nur Anspruch auf 2/5, also
zwölf Arbeitstage, die auch sechs Wochen Jah-
resurlaub ergeben usw.

Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz ste-
hen Ihnen alle Leistungen zu, die auch Voll-
zeitbeschäftigte in Ihrem Betrieb erhalten. Das
Bun des ar beits ge richt spricht von einer ver bo -
te nen Dis kri mi nie rung, wenn ge ring fü gig
Beschäf tig te von Lei stun gen aus ge nom men
wer den, die ande re Ar beit neh me rinnen/ Ar-
beitnehmer er hal ten (3 AZR 370/88 vom
28.8.1993). Das heißt, Sie ha ben An spruch auf
Ur laubs- und Weih nachts geld, wenn der Ta rif -
ver trag die Zah lung von Ur laubsgeld bzw.
Weihn achts geld vor sieht

oder
die Arbeitgeberin/ der Ar beit ge ber frei wil lig
Ur laubs- oder Weihn achts geld an Voll zeit be -
schäf tig te im Be trieb be zahlt.

In bei den Fäl len be steht An spruch auf an tei li -
ge Lei stung. Entspre chend ha ben Sie An spruch
auf Zah lung von vermögens wirk sa men Lei -
stun gen durch den Be trieb.

Sie können ta rifvertragli che Lei stun gen 
beanspruchen

Ihnen steht Er ho lungs ur laub zu
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Ihnen steht Er ho lungs ur laub zu

Wenn Sie keinen tariflichen Urlaubsanspruch
haben, gilt das Bundesurlaubsgesetz:

Beispiel 2:
Der Urlaubsanspruch von 24 Werktagen bei ei-
ner 6-Tage-Woche (egal ob in Ihrem Betrieb
nur an fünf Tagen pro Woche gearbeitet wird)
ergibt vier Wochen Jahresurlaub.
Bei drei Arbeitstagen in der Woche haben Sie
Anspruch auf 3/6 des Jahresurlaubs, also zwölf
Urlaubstage (vier Wochen Jahresurlaub), bei
zwei Arbeitstagen pro Woche haben Sie An-
spruch auf 2/6, also acht Arbeitstage, die wie-
derum vier Wochen Jahresurlaub ergeben.

Wenn Sie unregelmäßig viele Arbeitstage pro
Woche arbeiten, muss ein Durchschnitt berech-
net werden, der sich an der Urlaubshöhe der
Vollzeitbeschäftigten orientiert.

Beispiel 3:
Sie haben innerhalb eines Monats folgender-
maßen gearbeitet:

Das ergibt durchschnittlich 2 Arbeitstage pro
Woche. Sie haben dann einen Urlaubsanspruch
von 2/5 des Urlaubsanspruchs einer vollzeitbe-
schäftigten Kraft. Diese Urlaubstage dürfen Sie
so einsetzen, dass Sie z. B. wenn nur das Bun-
desurlaubsgesetz (s. Beispiel 2) gilt, Sie auf 4
Wochen Jahresurlaub kommen.

Die Ur laubs dau er darf we gen Krank hei ten oder
an de rer Fehlzei ten, wie z. B. Mut ter schutz, nicht
ge kürzt wer den (Ausnahme: Elternzeit). 

Wenn Sie im Ur laub krank wer den, müs sen Sie
ein ärztliches At test über die Ar beits un fä hig -
keit vor le gen. 

Auf den vol len Jah res ur laub ha ben Sie in der
Re gel Anspruch, wenn Sie ei ne 6-mo na ti ge
„War te zeit“ er füllt haben, es sei denn, der Ta -
rif ver trag sieht et was an de res vor. Wa ren Sie
über ei nen kür ze ren Zei traum be schäf tigt, steht
Ih nen an tei liger Ur laub zu. Endet Ihr Arbeits-
verhältnis in der zweiten Jahreshälfte, haben
Sie Anspruch auf den vollen Jahresurlaub (§ 5
Bundesurlaubsgesetz).

Ge hen Sie auf kei nen Fall oh ne die Zu stim -
mung der Arbeitgeberin/ des Arbeitgebers in
Ur laub, denn dann müssen Sie mit ei ner frist -
lo sen Kün di gung rechnen.

Woche 1 Woche 2 Woche 3 Woche 4
5 Tage – 2 Tage 1 Tag



Auch ge ring fü gig Be schäf tig te ha ben An spruch
auf Lohnfort zah lung an Feier ta gen. (§ 2 Ent-
geltfortzahlungsgesetz, s. An hang) Vor aus set -
zung ist, dass Sie an die sem Tag hät ten ar bei -
ten müs sen, wenn kein Feier tag ge we sen wä re.
Den An spruch auf Be zah lung haben Sie auch,
wenn die an fal len de Ar beit er satz wei se an ei -
nem an de ren Tag ge lei stet wird.

Beispiel:
regelmäßige Arbeitstage: Donnerstag
     Freitag
     Samstag

Wenn Donnerstag ein Feiertag ist und Sie statt-
dessen Mittwoch, Freitag und Samstag arbeiten,
dann müssen Sie Lohn für alle vier Tage erhal-
ten. 
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Der Feiertag muss bezahlt werden

Arbeit auf Abruf 
Arbeit auf Abruf (KapovAz = kapazitätsorien-
tierte variable Arbeitszeit) findet im Alltag recht
häufig statt, z. B. im Gaststättenbereich, wenn
Beschäftigte witterungs-/ saisonabhängig ein-
gesetzt werden oder wenn unerwartete Arbeits-
spitzen eintreten.

Die meisten Beschäftigten wissen nicht, dass
in § 12 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes
Mindeststandards festgelegt sind, die in einem
Arbeitsvertrag geregelt sein müssen. So muss
die Vereinbarung eine bestimmte Dauer der
wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit fest-
legen. Ist dies nicht der Fall, gilt eine Arbeitszeit
von zehn Stunden als vereinbart. 

Das bedeutet in der Praxis, dass Sie immer
dann nachträglich einen Lohnanspruch über
ihre tatsächlich geleistete Arbeit hinaus haben,
nämlich eine Aufstockung auf 10 Arbeitsstun-
den, wenn Sie weniger als 10 Stunden gearbeitet
und einen den Stunden entsprechenden Lohn
erhalten haben. 

Darüber hinaus gilt, dass die Arbeitgeberin/
der Arbeitgeber die Arbeitsleistung für minde-
stens drei Stunden in Anspruch nehmen und
damit bezahlen muss. Wurden Sie kürzere Zeit
eingesetzt, dann haben Sie trotzdem einen Zah-
lungsanspruch.

Von dieser gesetzlichen Regelung kann aller-
dings durch Tarifvertrag abgewichen werden.
Auf einen solchen Tarifvertrag kann im Ar-
beitsvertrag auch für nicht tariflich gebundene
Parteien verwiesen werden.

Für die Praxis bedeutet das: 
Wenn – wie so oft – nur ein mündlicher Ar-
beitsvertrag vorliegt, gelten die gesetzlichen
Mindeststandards, d. h. Sie können nachträg-
lich eine erhöhte Zahlung verlangen, solange
der Anspruch noch nicht verjährt oder der An-
spruch bei Geltung eines Tarifvertrages verfal-
len ist.



Alle Beschäftigten haben das glei che Recht auf
Ent gelt fort zahlung im Krankheits fall für sechs
Wo chen, al so auch al le gering fü gig Be schäf tig -
ten (s. An hang).

Ih ren An spruch müs sen Sie gel tend ma chen,
in dem Sie dem Be trieb un ver züg lich Ih re Ar -
beits un fä hig keit und de ren vor aussicht li che
Dau er mit tei len. Dau ert die Arbeitsunfähigkeit
län ger als drei Ta ge, müs sen Sie spätestens am
dar auf fol genden Ar beits tag ei ne ärzt li che Be -
schei ni gung über das Be ste hen und die vor -
aus sicht li che Dau er der Ar beits un fä hig keit vor -
le gen. Der Be trieb ist allerdings da zu
be rech tigt, die Vor la ge der ärzt li chen Beschei -
ni gung frü her zu ver lan gen.

Da Sie als ge ring fü gig Be schäf tig te(r) meist
nicht selbst Mitglied ei ner ge setz li chen Kran -
ken kas se sind (Familienversi cherte z. B. sind
nicht selbst Mit glied), erhalten Sie kei ne ärzt-
liche „gel be Krank mel dung“, son dern ei ne ein -
fa che Beschei ni gung, die für Sie ko sten los sein
sollte.

Ent gelt fort zah lung kön nen Sie auch für den
Fall ei ner Kur zur me di zi ni schen Vor sor ge oder
Re ha bi li ta tion beanspruchen, sofern die se ärzt -
lich ver ord net ist und statio när in ei ner ent -
sprechen den Kli nik oder Ein rich tung durch -
ge führt wird. Hier für müs sen Sie dem Be trieb
den Zeit punkt und die Dau er der Kur mit tei -
len so wie ei ne ärztli che Be schei ni gung und die
Be wil ligung durch den Sozi al lei stungs trä ger
vor le gen.

Als Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber bekommen
Sie im Regelfall 80% der Kosten für die Lohn-
fortzahlung aufgrund der gezahlten Umlage
erstattet.
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Ihr Anspruch auf Lohnfortzahlung 
bei Krankheit



Da Sie in der Re gel nicht selbst Mit glied ei ner
Krankenkasse sein wer den, ha ben Sie in die -
sem Fall auch kei nen An spruch auf
Kinderkran ken geld. Die Arbeitgeberin bzw. der
Arbeitgeber muss Sie je doch un ter Fort zah -
lung des Ar beits ent gelts „für ei ne verhält nis -
mä ßig nicht er heb li che Zeit“ von der Ar beit
freistel len, wenn Sie Ihr Kind un ter zwölf Jah -
ren we gen einer Er kran kung be treu en müs sen.
Das ergibt sich aus § 616 BGB. In ei nem Ur teil
des Bun des ar beits ge richts (5 AZR 392/78) wird
von einem Zei traum von fünf Arbeits ta gen pro
Jahr ausgegangen. Las sen Sie sich von der

Kinder ärz tin bzw. dem Kinder arzt ei ne Be -
schei ni gung darüber aus stel len, dass Ihr Kind
we gen ei ner Er krankung be treut wer den muss
und geben Sie die se im Be trieb ab.

Achtung: 
Der Arbeitsvertrag oder Tarifverträge können
diese Regelung ausdrücklich ausschließen.
Wenn Sie in Ihrem Arbeitsvertrag einen Hin-
weis finden: „§ 616 BGB ist ausgeschlossen“
oder ähnlich, dann wird Ihnen der Verdienst-
ausfall nicht bezahlt.

Lohnfortzahlung wenn Ihr Kind krank wird

Alle ge ring fü gi gen Be schäf ti gungs ver hält nis se
unterliegen der ge setz li chen Un fall ver si che -
rungs pflicht. Unfallversicherungs schutz be -
steht auch für die im Privathaus halt be schäf -
tig ten Per so nen. Nur en ge Verwandte, die im
Haus halt un ent gelt lich ar bei ten, sind grund-
sätzlich nicht ge setz lich un fall ver si chert. 

Ge nau e re In for ma tio nen er hal ten Sie bei: 

Unfallkasse Nord
Seekoppelweg 5a
24113 Kiel
Tel. 0431/6407-0
poststelle-ki@arbeitsschutz.uk-nord.de
www.uk-nord.de

Ha ben Sie al so bei der Ar beit oder auf dem
Hin- oder Heimweg ei nen Un fall, be nach rich -
ti gen Sie den Be trieb und den zu stän di gen Un -
fall ver si che rungs trä ger. 

Die Bei trä ge zur ge setz li chen Un fall ver si che -
rung (Berufsgenos sen schaft) trägt al lei ne die
Arbeit ge berin bzw. der Arbeit ge ber.

Wich tig: 
Sie sind auch dann über die Be rufs ge nos -
senschaft (= Trä ger der ge setz li chen Un fall ver -
si che rung) ab ge si chert, wenn kei ne Bei trä ge für
Sie ab ge führt wur den. Bei Schwarzarbeit muss
die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber der Be-
rufsgenossenschaft die Kosten für einen Ar-
beitsunfall erstatten (§ 110 Abs. 1a SGB VII).
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Ver si che rungs schutz bei ei nem Arbeitsunfall
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Auch als ge ring fü gig Be schäf tig te ste hen Sie
un ter dem Schutz des Mut ter schutz ge set zes,
in  dem zwin gen de Schutz vor schriften für Mut -
ter und Kind fest ge legt sind. Es wür de den Rah -
men die ser Bro schü re spren gen, auf Fra gen
des Mut terschut zes ver tieft ein zu ge hen, nur
soviel:
... Sie ge nie ßen ei nen be son de ren Kün di -

gungs schutz.
... Wer den de Müt ter dür fen nicht mit schwe -

ren kör per li chen Ar bei ten und Tä tig kei ten
be schäf tigt wer den, bei de nen sie schäd li -
chen Ein wir kun gen aus ge setzt sind oder die
bestimm te kör per li che Be la stun gen ver ur -
sa chen.

... Es gibt Schutz fri sten vor und nach der Ent -
bin dung.

... Sie ha ben An spruch auf Mut ter schafts geld.

... Sie ha ben An spruch auf Elterngeld und El-
ternzeit.

Falls für Sie ein Beschäftigungsverbot während
der Schwangerschaft ausgesprochen wurde, er-
halten Sie „Mutterschutzlohn“ in der Regel in
Höhe Ihres Nettoverdienstes. Die Arbeitgebe-
rin/ der Arbeitgeber bekommt diesen übrigens
von der Minijobzentrale erstattet. 

Sind Sie ge ring fü gig be schäf tigt und nicht
selbst Mit glied ei ner ge setz li chen Kran ken ver -
si che rung, steht Ih nen dennoch ein Mut ter -
schafts geld in Hö he von ins ge samt höch stens
210,- Euro zu. Um die ses Mut ter schafts geld zu
erhal ten, be nö ti gen Sie ei ne Be stä ti gung Ih res
Be trie bes über Ih re Be schäf ti gung und ei ne
Ge burts ur kun de mit dem stan des amt li chen
Ver merk „nur gül tig für die Mutterschafts hil -
fe“. Sen den Sie die se Un terla gen an das Bun-
desversicherungsamt in Bonn (s. Anhang) und

beantragen Sie die Zah lung des Mut ter schafts -
gel des. Der Antrag kann auch im Internet unter
www.mutterschaftsgeld.de online gestellt wer-
den.

Achtung! 
Sind Sie während der Elternzeit geringfügig
beschäftigt und sind Sie weiter ein eigenstän-
diges Mitglied in einer gesetzlichen Kranken-
kasse und nicht in der Familienversicherung
versichert, dann erhalten Sie von Ihrer Kran-
kenkasse Ihren durchschnittlichen kalender-
täglichen Nettoverdienst als Mutterschaftsgeld
während der gesamten Mutterschutzzeit und,
wenn Sie mehr als 390 Euro verdienen, noch
einen Zuschuss des Arbeitgebers/ der Arbeit-
geberin zum Mutterschaftsgeld.

Nach ei nem Ur teil des Bun des ar beits ge richts
(10 AZR 552/91) darf Ur laubs- und Weihn achts -
geld we gen Abwesen heit auf grund des Mut ter -
schut zes nicht ge kürzt wer den. Ei ner An ge stell -
ten wur den die se Lei stun gen zugespro chen,
ob wohl sie in dem ent spre chen den Jahr wegen
Krank heit, Mut ter schutz und Er zie hungs ur -
laub (heute entspricht dies der Elternzeit) le-
diglich an vier Tagen ge arbei tet hat te. An ders
lau ten de tarifver trag li che Re ge lun gen sind aber
zu läs sig.

Ihr Recht bei einer Schwangerschaft



Das Kün di gungs schutz ge setz gilt für al le Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Be -
trieb, al so auch für Sie. Voraussetzung ist al ler -
dings, dass Sie min de stens sechs Mo nate bei
Ih rer Ar beit ge berin bzw. bei Ih rem Ar beit ge be r
beschäf tigt sind und dass der Be trieb mehr als
zehn Beschäftig te hat. Teil zeit kräf te wer den bei
der Er mitt lung der Beschäftigtenzahl nur mit
abgestuften Anteilen mitgerechnet. Wenn Sie
vor dem 31.12.2003 eingestellt wurden, gilt das
Kündigungsschutzgesetz für Sie bereits, wenn
der Betrieb mehr als fünf Beschäftigte hat.

Kündigungsfristen gelten auch unabhängig
vom Kündigungs schutzgesetz: Für alle Be-
schäftigten gel ten die glei chen gesetz li chen
Kün di gungs fri sten. Es kann grund sätz lich mit
einer vier wö chi gen Frist zum 15. oder Letz ten
ei nes Ka len dermo nats ge kün digt wer den, län -
ge re Kün di gungs fri sten gel ten nach ei ner mehr
als zwei jäh ri gen Be triebs zu ge hö rig keit. Die se
er höhen sich nach zwei Jah ren auf einen Mo -
nat, nach fünf Jahren auf zwei Mo na te je weils
zum Mo nat sen de. Soll ten Sie noch län ger be -
schäf tigt sein, er kun di gen Sie sich nach den
dann gül ti gen Kün di gungs fri sten. Be rech net
wird die Be triebszu ge hö rig keit erst ab dem 25.
Le bens jahr.

In der Pro be zeit kann ein Ar beits ver trag ge ne -
rell mit 14-Ta ge-Frist ge kün digt wer den.

Soll ten Sie in ei nem Klein be trieb be schäf tigt
sein, der we ni ger als 20 Ar beit neh me rinnen/
Arbeitnehmer hat (Aus zu bil den de wer den hier -
bei nicht ge zählt, Teilzeitbeschäftigte in abge-
stuften Anteilen), dann kann die Arbeitgeberin/
der Arbeitgeber durch Einzelvertrag mit Ihnen
eine kürzere Kündigungsfrist vereinbaren. Vier

Wochen dürfen dabei aber nicht unterschritten
werden. Ebenfalls durch ausdrück lichen Ver-
trag kann mit vorübergehend (bis zu drei Mo-
naten) beschäftigten Aushilfskräften eine kür-
zere Kündigungsfrist vereinbart werden.

In Ta rif ver trä gen kön nen an de re Fri sten fest -
ge legt sein, die dann vor ran gig gel ten.

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.
Mündliche Kündigungen sind unwirksam.

Be son de ren Kün di gungs schutz ha ben Sie,
wenn Sie schwan ger oder schwer be hin dert
sind. Die Ar beit ge berin bzw. der Ar beitge be r
darf Ih nen dann nur mit Zu stim mung der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde, d. h. des Gewer-
beaufsichtsamtes oder des staatlichen Arbeits-
schutzamtes/ Integrationsamtes kün di gen. Die
Adressen finden Sie im Anhang.

Sie soll ten bei ei ner Kün di gung un ver züg lich
fach li chen Rat ein ho len und ggf. in ner halb von
21 Ta gen Kla ge beim Ar beits ge richt ein rei chen.
Sie brau chen da für kei ne an walt li che Ver tre -
tung. Wenn Sie nicht wis sen, wie Sie die Kla ge
for mu lie ren müs sen, hilft Ih nen die Rechts an -
trags stel le beim Ar beits ge richt ko sten los. Soll -
ten Sie sich an walt lich ver tre ten las sen, müs -
sen Sie die se Ko sten selbst tra gen, auch wenn
Sie den Pro zess ge win nen.

Be fri ste te Ar beits ver hält nis se lau fen mit Frist -
ab lauf aus. Sie müs sen nicht ge kün digt wer -
den. Un ter be stimm ten Vor aus set zun gen kann
ei ne mehr ma li ge Be fri stung auch un wirk sam
sein. Dies wä re für Sie be son ders im Fall ei ner
Schwan ger schaft wich tig.

Ihr Recht bei Kündigung
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Sie kön nen je der zeit oh ne An ga be von Grün -
den kün di gen, aber auch Sie sind zur Ein hal -
tung der Kün di gungs fri sten ver pflich tet, da Sie
sich sonst mög li cher wei se scha den er satz pflich -
tig ma chen. Frist los kön nen Sie nur kün di gen,
wenn ein „wich ti ger“ Grund vor liegt. Vor die -

sem Schritt soll ten Sie un be dingt recht li chen
Rat ein ho len. Be son de re Kün di gungs mög lich -
kei ten be ste hen wäh rend der Schwangerschaft,
der Schutz frist nach der Geburt und wäh rend
der Elternzeit.

Ihr Recht bei Kündigung ... durch Sie selbst

Wenn eine Firma Pleite macht, ist in den Geld-
börsen ihrer Beschäftigten schon längst Ebbe.
Denn unregelmäßige oder ausbleibende Ge-
halts- bzw. Lohnzahlungen gehören fast immer
zu den Vorboten einer Firmeninsolvenz. Doch
die Betroffenen müssen neben dem Verlust des
Arbeitsplatzes nicht auch noch ausstehende
Gehaltszahlungen für zurückliegende Zeiten
in Kauf nehmen.

Alle, die wegen Zahlungsunfähigkeit des Be-
triebes den ihnen zustehenden Lohn nicht er-
halten haben, haben Anspruch auf Insolvenz-
geld von der Agentur für Arbeit, also auch die
geringfügig Beschäftigten.

Das Insolvenzgeld sichert den Gehalts- oder
Lohnanspruch für die letzten drei Monate des
Arbeitsverhältnisses vor Eröffnung des Insol-
venzverfahrens. Dies gilt auch dann, wenn der
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens
mangels Masse abgewiesen wird oder – falls
ein Insolvenzverfahren mangels Masse offen-

sichtlich nicht in Betracht kommt – wenn die
Betriebstätigkeit vollständig beendet wird. Ge-
zahlt wird das Insolvenzgeld in Höhe des ge-
schuldeten Nettoarbeitsentgelts.

Wer bei der Insolvenz seiner Firma nicht zu
kurz kommen will, der sollte spätestens inner-
halb von zwei Monaten zur Agentur für Arbeit
gehen, um Insolvenzgeld zu beantragen.

Während des Insolvenzverfahrens beträgt die
Kündigungsfrist für Ihr Arbeitsverhältnis ma-
ximal drei Monate. 

Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der Agentur
für Arbeit.

Sie können sich auch im Internet auf der
Homepage der Bundesagentur für Arbeit um-
fangreich informieren: www.arbeitsagentur.de.
Dort finden Sie unter anderem das Merkblatt
und die Antragsvordrucke.

Der Betrieb ist insolvent



Die Beschäftigten müssen in der Regel weder
Steuern noch Sozialabgaben auf eine Beschäf-
tigung bis zu 450,- Euro zahlen. Die Arbeitge-
berin bzw. der Arbeit ge be r zahlt in den meisten
Fällen eine Pauschale von 31,45 % des Arbeits-
lohns. Für Privathaushalte gelten andere Ab-
gaben (s. S. 22)

Davon gehen 15 % an die Renten- und in der
Regel 13 % an die Krankenversicherung. Dazu
kommen 1,45 % als Umlage zum Ausgleich von
Arbeitgeberaufwendungen für Krankheit und
Mutterschaft bzw. den Anspruch der Arbeit-
nehmerin/ des Arbeitnehmers auf Insolvenz-
geld. Hinzu kommt ein individueller Beitrag
zur Unfallversicherung. Näheres dazu in den
folgenden Kapiteln. 

Die pauschalen Abgaben zur Sozialversicherung
muss allein die Arbeitgeberin bzw. der Arbeit ge -
be r bezahlen.

Wenn diese Pauschalen abgeführt werden, fal-
len noch 2% Steuern, incl. Solidaritätsbeitrag
und Kirchensteuer an. Steuern können aber
immer auch nach der Lohnsteuerkarte sowie
einem anderen pauschalen Verfahren erhoben
werden, wenn z. B. aufgrund der Zusammenle-
gung mehrerer geringfügiger Beschäftigungen
kein pauschaler Beitrag zur Rentenversiche-
rung gezahlt wird. Sollte dies auf Sie zutreffen,
lassen Sie sich vom Finanzamt beraten, welches
die für Sie günstigste Lösung wäre.

Die Steuern, also auch die pauschale Lohn-
steuer kann die Arbeitgeberin bzw. der Arbeit-
geber Ihnen vom Lohn abziehen. 

Bei einer kurzfristigen Beschäftigung, die nicht
länger als drei Monate bzw. 70 Arbeitstage im
Jahr dauern darf, fallen keine pauschalen Sozi-
alabgaben an. Die Einkünfte müssen aber über
die Lohnsteuerkarte oder pauschal mit 25 % +
Solidaritätszuschlag + Kirchensteuer versteuert
werden.

Steuern und Beiträge im Minijob
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Wenn Sie Ihr Beschäftigungsverhältnis ab dem
1. Januar 20132 aufgenommen haben, sind Sie
in der Regel voll in der Rentenversicherung
versichert. 15% Ihres Verdienstes zahlt der Ar-
beitgeber, Sie selbst müssen 3,7% bezahlen.
Ihnen werden zwölf Pflichtbeitragsmonate pro
Jahr auf die Wartezeit angerechnet, Sie sind bei
Erwerbs- und Berufsunfähigkeit abgesichert,
können eine medizinische Rehabilitation
(„Kur“) beantragen und können Riester-Förde-
rung für die private Vorsorge erhalten.

Wenn Ihr monatlicher Verdienst unter 175,-
Euro liegt, müssen Sie zusätzlich die Differenz
zwischen dem Arbeitgeberanteil und dem
Mindestbeitrag (32,73 Euro) entrichten. 

Wenn Sie schon Altersvollrente beziehen, sind
Sie nicht versicherungspflichtig, der Arbeitge-
ber zahlt dann nur den pauschalen Beitrag zur
Rentenversicherung, durch den sich Ihre Rente
nicht mehr erhöht.

Sie können sich von der Versicherungspflicht
befreien lassen. Damit verzichten Sie aber auf
viele Vorteile der Rentenversicherung. Sie müs-
sen dann die 3,7 % Abzug vom Lohn nicht be-
zahlen. 

Ob sich die Rentenversicherung im Minijob
für Sie lohnt, kann im Einzelfall sehr unter-
schiedlich sein. Bevor Sie auf die volle Renten-
versicherung verzichten, lassen Sie sich vom
Versicherungsamt, von den Versichertenälte-
sten oder anderen Stellen beraten

Wenn Sie ein oder mehrere Kinder unter zehn
Jahren haben, zahlt sich der volle Rentenversi-
cherungsbeitrag  besonders aus: Ihre selbst er-
worbene Rentenanwartschaft wird noch einmal
um 50 % aufgestockt. (Maximum: 100 % des
Durchschnittseinkommens. Diesen Wert kön-
nen Sie allerdings mit einer geringfügigen Be-
schäftigung nicht erreichen.)

Sie sind rentenversichert

2 Für Beschäftigungsverhältnisse, die vor 2013 aufgenommen wurden, gelten andere Regelungen. Doch auch hier ist die volle
Rentenversicherung möglich. Ihre Arbeitgeberin/ Ihr Arbeitgeber muss Sie dazu informieren oder erkundigen Sie sich bei
der Minijobzentrale.
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Wer „riestert“ hat Anspruch auf staatliche För-
derung. Der Sparer/ die Sparerin erhält auf je-
den Fall die Grundförderung in Höhe von 154
Euro sowie eine Kinderzulage für jedes Kind,
für das man Kindergeld erhält, in Höhe von
185 Euro/ Jahr. Ist das Kind nach dem 1.1.2008
geboren, beträgt die Zulage sogar 300 Euro.

Diese staatliche Förderung für Ihre private Ren-
tenvorsorge können Sie erhalten, wenn Sie
... versicherungspflichtig im Minijob beschäf-

tigt sind
... oder Angehörige pflegen und dadurch ren-

tenversichert sind
... oder einen Ehegatten bzw. eine Ehegattin

haben, der bzw. die zum „förderfähigen Per-
sonenkreis“ gehört

... oder bei der Arbeitsagentur arbeitssuchend
oder arbeitslos gemeldet sind

... oder arbeitslos gemeldet sind und Leistun-
gen nach SGB II (ALG II) nur deshalb nicht
erhalten, weil Ihr Partner ein zu hohes Ein-
kommen oder Vermögen hat. Achten Sie in
diesem Fall darauf, dass Sie sich alle drei
Monate bei der Arbeitsagentur melden und
die Meldenachweise aufbewahren.

Da Sie wegen Ihres geringen Verdienstes nur
mit einer geringen staatlichen Rentenzahlung
rechnen können, ist es für Sie umso wichtiger,
zusätzlich privat vorzusorgen. Mit einem ver-
gleichsweise geringen Eigenbeitrag können Sie
die volle Förderung in Anspruch nehmen. Das
lohnt sich besonders, wenn Sie Anspruch auf
Kinderzulagen haben. 

Als geringfügig Beschäftigte müssen Sie nur
einen Mindestbeitrag in Höhe von 60 Euro pro
Jahr aufbringen. 

Beispiel 1 
Frau A hat keine Kinder, sie ist geringfügig be-
schäftigt. Als Förderung erhält sie für sich 154
Euro. Sie muss einen Mindestbeitrag von 60
Euro (pro Monat 5 Euro) bezahlen. Sie legt also
214 Euro an, von denen sie weniger als die
Hälfte selbst bezahlen muss.

Beispiel 2
Frau B ist geringfügig beschäftigt und hat drei
Kinder, die alle vor 2008 geboren wurden. Ihr
Mindestbeitrag liegt bei 60 Euro. Zusätzlich er-
hält sie 154 Euro für sich und insgesamt 555
Euro für die Kinder. Sie spart also im Jahr ins-
gesamt 769 Euro für ihre Altersvorsorge. We-
niger als ein Zehntel zahlt sie aus der eigenen
Geldbörse. 

Beispiel 3: 
Frau C ist geringfügig beschäftigt und hat zwei
Kinder. Eines ist vor, eines ist nach 2008 gebo-
ren.  Ihr Mindestbeitrag liegt bei 60 Euro im
Jahr. Zusätzlich erhält sie 154 Euro für sich und
insgesamt 485 Euro  für die Kinder. Sie spart
also im Jahr insgesamt 699 Euro für ihre Al-
tersvorsorge. Weniger als ein Elftel muss sie
selbst aufbringen.

Ihr Anspruch auf Riester-Förderung
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Auf diese Förderung sollten Sie nicht verzich-
ten! Falls Sie später einmal den Eigenbeitrag
nicht aufbringen können, können Sie ausset-
zen, ohne den Vertrag zu kündigen.

Welches für Sie das günstigste Angebot ist, kön-
nen Sie zum Beispiel in der Zeitschrift „Fi-
nanztest“ der Stiftung Warentest (in den mei-
sten Bibliothekslesesälen kostenlos einsehbar)
nachlesen oder gegen eine geringe Gebühr bei
der Verbraucherzentrale erfragen.

Bitte beachten Sie: 
Wenn Ihr Einkommen deutlich höher ist als
450 Euro, müssen Sie je nach Kinderzahl auch
einen höheren Eigenbeitrag leisten, zurzeit 4
% vom Jahresbruttoeinkommen. Leider kön-
nen wir in dieser Broschüre nicht auf alle kom-
plizierten Regelungen zur Riester-Rente ein-
gehen. Informationen erhalten Sie z. B. beim
Finanzamt oder in den meisten Geldinstitu-
ten.

Ihr Anspruch auf Riester-Förderung

Wenn Sie bereits in der gesetzlichen Kranken-
versicherung versichert sind (familienversi-
cherte Hausfrauen, -männer, Schülerinnen und
Schüler, Studenten und Studentinnen oder
Rentner/-innen, freiwillig Versicherte), muss
die Arbeitgeberin/ der Arbeitgeber 13 % Ihres
Arbeitsentgelts an Ihre Krankenkasse abführen.
Eine Gegenleistung erhalten Sie dafür nicht.
Für Sie entstehen keine Ansprüche, da Sie ja
bereits Krankenversicherungsschutz haben. Ein
Anspruch auf Krankengeld entsteht ebenfalls
nicht.

Wenn Sie privat krankenversichert sind (z. B.
Beamtinnen, Beamte, Selbstständige), muss
kein Krankenversicherungsbeitrag entrichtet
werden.

Tipp: 
Wenn Sie Mitglied in einer privaten Kranken-
versicherung oder freiwilliges Mitglied in einer
gesetzlichen Krankenversicherung sind und
gerne Pflichtmitglied in einer gesetzlichen
Krankenversicherung werden wollen, sollten
Sie sich einen „Midijob“ (s. u.) suchen, es rei-
chen ein 451,- Euro Monatsverdienst. Sie kön-
nen dann mit einem geringen Beitrag die volle
Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung
erhalten. 

Beitrag ohne Gegenleistung in der 
Krankenversicherung



Wenn Sie in einem Privathaushalt geringfügig
tätig sind, hat dies für Sie den Nachteil, dass
Ihre Arbeitgeberin/ Ihr Arbeitgeber nur einen
Beitrag von 5 % zur Rentenversicherung leisten
muss. Wenn Ihr Beschäftigungsverhältnis ab
dem 1.1.2013 begonnen hat3, sind Sie in der Ren-
tenversicherung pflichtversichert. Einen Groß-
teil des Beitrages müssen Sie leider selbst be-
zahlen: 13,7% Ihres Verdienstes werden dafür
abgezogen. 23,98 Euro ist Ihr Mindestbeitrag
bis zu einem Verdienst von 175,00 Euro

Sie können sich von der Versicherungspflicht
befreien lassen. Ob sich dies lohnt, erfahren
Sie beim Versicherungsamt, von den Versicher-
tenältesten oder anderen Stellen.

Beachten Sie: 
Auch im Privathaushalt haben Sie die gleichen
Rechte am Arbeitsplatz wie alle anderen Be-
schäftigten!

Als Arbeitnehmerin im Privathaushalt

Es ist preiswert und bequem, jemanden im
Haushalt legal zu beschäftigen. Statt 31,45 %
müssen nur 14,9 % Abgaben an die Minijob-
Zentrale (Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See) als zentrale Einzugs-
stelle für die geringfügigen Beschäftigungen
abgeführt werden. Bei einem Einkommen von
bis zu 450,- Euro geschieht dies über den soge-
nannten „Haushaltsscheck“. Die Beiträge wer-
den dann entsprechend den Lohnangaben ein-
fach vom Konto abgebucht. Alle Versicherun-
gen sind damit abgegolten (gesetzliche Unfall-
versicherung, Lohnfortzahlung).

Den Haushaltsscheck erhalten Sie bei der Mi-
nijob-Zentrale (Adresse im Anhang). Auch ei-
nen Musterarbeitsvertrag können Sie dort be-
kommen. 

Für Minijobs in Privathaushalten ermäßigt sich
die Einkommensteuer auf Antrag um 20 % der
Aufwendungen der Arbeitgeberin/ des Arbeit-
gebers (max. 510 Euro im Jahr).

Warnhinweis: 
Unangemeldete Beschäftigung im Privathaus-
halt kann teuer werden: Neben einem Bußgeld
ist ein Arbeits- oder Wegeunfall Ihrer Haus-
haltshilfe ein großes finanzielles Risiko: Bei
Schwarzarbeit muss die Arbeitgeberin bzw. der
Arbeitgeber der Berufsgenossenschaft die Ko-
sten für einen Arbeitsunfall erstatten (§ 110 Abs.
1a SGB VII).

Was muss die Arbeitgeberin bzw. 
der Arbeitgeber im Privathaushalt beachten?
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3 Für Beschäftigungsverhältnisse, die vor 2013 aufgenommen wurden, gelten andere Regelungen. Doch auch hier ist die volle
Rentenversicherung möglich. Ihre Arbeitgeberin/ Ihr Arbeitgeber muss Sie dazu informieren oder erkundigen Sie sich bei
der Minijobzentrale.
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Während die Minijobs allgemein bekannt sind,
kennen nur ganz wenige die „Midijobs“, offi-
ziell nennt man sie „Beschäf tigung in der Gleit-
zone“. Früher war es so, dass auch bei einer nur
unbedeutenden Überschreitung der Geringfü-
gigkeitsgrenzen volle Sozial versicherungs- und
Steuerpflicht anfiel. Es musste erheblich mehr
verdient werden, um auch nur ein wenig mehr
Geld netto zu bekommen. Das stellte sich als
großes Hindernis heraus, wenn geringfügig
Beschäftigte in einen sozialversicherungs-
pflichtigen (Teilzeit-)Job wechseln wollten. Um
diese Hürde abzumildern, hat man die „Gleit-
zone“ erfunden, in der die Kostenbelastung für
die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitnehmer nur
ganz allmählich auf die volle Beitragslast an-
wächst. Die Gleitzone beginnt bei 450,01 Euro
und endet bei 850,- Euro, ab dann sind die vol-
len Sozialver sicherungs  beiträge zu bezahlen. 

Wenn jemand ein Monatseinkommen hat, das
in der Gleitzone liegt, muss die Arbeitgeberin
bzw. der Arbeitgeber die regulären halben Ar-
beitgeberbeiträge abführen.

Für Sie als Beschäftigte reduzieren sich die Bei-
träge aber deutlich: Bei einem Einkommen von
460,- Euro bezahlen Sie nur rd. 52,- Euro statt
89,- Euro. Ihre Ersparnis beträgt also rund 37,-
Euro. Je mehr Sie verdienen, desto geringer ist
die Ersparnis, ab 850,- Euro müssen Sie den
vollen Sozialversicherungs beitrag bezahlen.

In der gesetzlichen Krankenversicherung und
in der Arbeitslosenversicherung bleiben Ihnen
in der Gleitzone alle Leistungen erhalten. Al-
lerdings müssen Sie einen geringfügig niedri-
geren Rentenanspruch in Kauf nehmen. Wenn
Sie das nicht wollen, müssen Sie dies Ihrer Ar-

beitgeberin bzw. Ihrem Arbeitgeber schriftlich
mitteilen. Dann erhalten Sie für den vollen So-
zialversicherungsbeitrag auch den Rentenan-
spruch, der Ihrem Einkommen entspricht.

„Midijob“ und „Gleitzone“



Son der zah lun gen wie Weihn achts geld oder Ur -
laubs geld wer den bei der Er mitt lung des re -
gel mä ßi gen Mo nats loh nes be rück sich tigt. Er -
hal ten Beschäftigte z. B. ei nen Lohn in Hö he
der Ge ring fü gig keits gren ze und zu sätz lich ein
13. Mo nats ent gelt als Weihn achts geld, so kann
So zi al ver si che rungs pflicht ein tre ten. Son der -
zah lun gen wer den aber nur dann an ge rech net,
wenn sie ent we der ver trag lich ver ein bart oder
be triebs üb lich re gel mä ßig ge zahlt wer den. Dies
ist im mer dann der Fall, wenn gleich ar ti ge Son -
der zah lungen in meh re ren aufeinander folgen-
den Jah ren ge zahlt wer den.

So zi al ver si che rungs pflicht tritt nicht ein, wenn
eine Son der zah lung (z. B. Erfolgsbeteiligung
oder einmalige Leistungsprämie) nicht ver trag -
lich ver ein bart und auch nicht re gel mä ßig ge -
zahlt wur de.

Dreimal im Jahr darf es „mehr“ sein, z. B. dann,
wenn Sie als Ur laubs- oder Krank heits ver tre -
tung un vor her ge se hen ein sprin gen müs sen,
dann ist die ses Über schrei ten der So zi al ver si -
che rungs gren zen un schäd lich. Das Glei che gilt,
wenn Sie bei ei nem zwei ten Ar beit ge ber kurz -
fri stig, d. h. für ma xi mal drei Mo na te, ein zwei -
tes Ar beits ver hält nis ein ge hen.

Auch können Sie bei Schwankungen im Ar-
beitsanfall flexible Arbeitszeitregelungen (z. B.
Gleitzeit- oder Jahreszeitkonten) vereinbaren
und so genannte Wertguthabenvereinbarungen
(z. B. Langzeit- oder Lebensarbeitszeitkonten)
treffen. Hierfür gelten sehr spezielle Regelun-
gen. Auskünfte dazu erteilt die Minijob-Zen-
trale.

Und noch ein Tipp:
Ihre Arbeitgeberin/ Ihr Arbeitgeber kann Ihnen
steuer- und sozialversicherungsfrei einen Zu-
schuss zur Unterbringung nicht schulpflichti-
ger Kinder in einer Kindertageseinrichtung ge-
ben (§ 2, Nr. 33 Einkommensteuergesetz).
Diesen Zuschuss können Sie auch ohne Pro-
bleme über die Grenze von 450,- Euro hinaus
erhalten. Es könnte sich also lohnen, mit der
Arbeitgeberin/ dem Arbeitgeber zu verhandeln. 

Steuer- und somit auch sozialabgabenfrei sind
weiter Sachleistungen wie z. B. ein Jobticket
und u. U. auch ein Tankgutschein. Wichtig ist:
Es darf kein Bargeld fließen und es gelten
Höchstgrenzen. Wenn dies für Sie in Frage
kommt, informieren Sie sich am besten bei ei-
ner Steuerberaterin oder einem Steuerberater.
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Vorsicht bei Überschreitung der Entgeltgrenze
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Seit vielen Jahren gibt es eine Form der be-
trieblichen Altersvorsorge, die üblicherweise
nur bei sozialversicherungspflichtigen Arbeits-
verhältnissen angewendet wurde – die sog.
„Entgeltumwandlung“. Bei dieser Anlageform
sparen die Beschäftigten Sozialabgaben und
Steuern. Für Minijobberinnen oder Minijobber
scheint dieses Modell auf den ersten Blick un-
interessant zu sein, weil für sie Sozialabgaben
und Steuern pauschal abgeführt werden. 

Da bei der Entgeltumwandlung das für Sozial-
abgaben usw. maßgebliche Einkommen um
den Sparanteil direkt gekürzt wird, können Be-
schäftigte mit Minijob bis zu 242 Euro im Mo-
nat für ihre Altersvorsorge einsetzen und müs-
sen/ können natürlich entsprechend mehr
arbeiten. Es kommen auf diese Weise wirklich
nennenswerte Summen zusammen, die im Al-
ter als monatliche Rente ausgezahlt werden
können.

Die Vorteile einer Entgeltumwandlung:
... Mehrarbeit über 450 Euro/ Monat ist zuläs-

sig, wenn dieser Mehrverdienst in einen ent-
sprechenden Sparvertrag fließt

... Aufbau einer zusätzlichen Altersicherung

... Das so angesparte Vermögen ist „Hartz-IV-
fest“, d.h. wird bei der Berechnung des vor-
handenen Vermögens nicht mitgerechnet
und ist darüber hinaus pfändungssicher

... Das so angesparte Vermögen kann nicht ver-
fallen und gehört ausschließlich Ihnen

Wie können Sie und Ihre Arbeitgeberin/ Ihr
Arbeitgeber von diesem „Geheimtipp“ profi-
tieren? Sie/ er lässt sich von seiner Steuerbera-
terin/ seinem Steuerberater oder der Hausbank

beraten, welche Form dieser betrieblichen Al-
tersvorsorge sie/ er wählen soll. Wenn ihr/ ihm
dies zu mühsam ist, weil es sich um einen klei-
nen Betrieb handelt, dann dürfen selbstver-
ständlich auch Sie sich z. B. bei Stiftung Wa-
rentest Finanztest informieren und nach der
günstigsten Gesellschaft suchen. Der Abschluss
der betrieblichen Altersversicherung muss
durch die Arbeitgeberin/ den Arbeitgeber er-
folgen, die/ der dann auch die Beiträge direkt
überweisen muss.

Was ist weiter zu tun? 
Sie vereinbaren gemeinsam eine Erhöhung der
Wochenarbeitszeit und der Gegenwert für diese
Mehrarbeit wird ohne Abzüge in Ihre betrieb-
liche Altersversorgung eingebracht.  

Die Einkommensgrenze überschreiten und gleich-
zeitig etwas für die Rente tun – wie geht das?



Ihrer Arbeitgeberin bzw. Ihrem Arbeitgeber ist
oft nicht bekannt, dass Sie ein Recht auf Urlaub,
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall etc. haben.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Sie
in einem Kleinbetrieb arbeiten. Dann sollten
Sie diese Broschüre ggf. an die Betriebsleitung
weitergeben oder anregen, dass bei der Rechts-
beratung des Betriebes nachgefragt wird.

Ist in Ihrem Betrieb ein Betriebsrat, Personalrat
oder eine Mitarbeitervertretung vorhanden,
wenden Sie sich an sie, um dort wegen Ihrer
Forderungen Unterstützung zu bekommen.

In der Praxis kommt es leider gar nicht so sel-
ten vor, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
verdeckt oder ganz unverhohlen offen mit dem
Verlust Ihres Arbeitsplatzes drohen, wenn Sie
die in dieser Broschüre aufgeführten Minimal-
rechte aus dem Arbeitsvertrag fordern.

Wenn Sie gute Nerven haben, können Sie auf
Ihren Rechten beharren. Eine daraufhin erfol-
gende Kündigung wäre wegen Verstoßes gegen
das Maßregelungsverbot (§ 612a BGB) nichtig.
Eine Arbeitgeberin bzw. ein Arbeitgeber darf
nämlich Beschäftigte bei einer Maßnahme
nicht benachteiligen, weil diese in zulässiger
Weise ihr Recht ausüben.

Wenn Sie aber auf genau diesen Arbeitsplatz
angewiesen sind, bleibt Ihnen nichts anderes
übrig, als von der Durchsetzung dieser Rechte
abzusehen, da Ihre Arbeitgeberin bzw. Ihr Ar-
beitgeber nur etwas warten muss, um Sie unter
einem (anderen) Vorwand zu entlassen.

Ist jedoch irgendwann einmal – egal aus wel-
chen Gründen – das Arbeitsverhältnis beendet,
können Sie nachträglich im Rahmen der ge-
setzlichen Verjährungsfrist bzw. im Rahmen
der tariflich geltenden Verfallsfrist rückwirkend
alles einfordern, was Ihnen trotz gesetzlicher
bzw. tariflicher Vorschriften nicht gewährt wor-
den ist.

Findet für Sie kein Tarifvertrag Anwendung,
gilt die gesetzliche Verjährung von drei Jahren,
d.h. Sie können noch bis zum 31.12.2016 For-
derungen aus dem Jahr 2013 geltend machen.
Ansprüche aus dem Jahr 2014 verjähren erst
nach dem 31.12.2017.

Notieren Sie also genau, wann Sie wegen einer
Erkrankung nicht arbeitsfähig waren oder für
welche gesetzlichen Feiertage Sie keine Lohn-
fortzahlung erhielten. Urlaub können Sie nur
für das laufende Kalenderjahr geltend machen,
es sei denn, Sie konnten aus dringenden be-
trieblichen oder in Ihrer Person liegenden
Gründen (z. B. Krankheit) den Urlaub nicht an-
treten. „Alten“ Urlaub können Sie auch dann
geltend machen, wenn Sie vergeblich (und be-
weisbar!) bezahlten Urlaub gefordert haben.

Können Sie bis zur Beendigung Ihres Arbeits-
verhältnisses den bezahlten Urlaub nicht oder
nicht vollständig nehmen, haben Sie einen fi-
nanziellen Abgeltungsanspruch. 
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Setzen Sie sich durch!
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Findet für Sie ein Tarifvertrag Anwendung,
können Sie Ihre Ansprüche rückwirkend nur
im Rahmen der tarifvertraglichen Verfallsfri-
sten geltend machen, die u. U. nur wenige Mo-
nate betragen – informieren Sie sich bei der
für Sie zuständigen Gewerkschaft.
Listen Sie alle Ihre Forderungen detailliert auf
und machen Sie diese gegenüber Ihrer Arbeit-
geberin bzw. Ihrem Arbeitgeber schriftlich gel-
tend. Vergessen Sie dabei aber nicht zu prüfen,
ob die gesetzliche bzw. tarifliche Kündigungs-
frist eingehalten wurde, möglicherweise steht
Ihnen noch weiterer Lohn bzw. weiteres Gehalt
zu.

Die Einhaltung des Mindestlohns wird durch
die „Zollverwaltung, Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit“ kontrolliert. Bei Fragen können Sie sich
an Ihr Hauptzollamt oder an die Mindestlohn-
hotline des Bundesarbeitsministeriums wen-
den (Adressen im Anhang).

Von der Zollverwaltung kann allerdings nur
der ganze Betrieb überprüft werden. Ihren per-
sönlichen Anspruch auf Mindestlohn müssen
Sie selbst – ebenso wie Ihre anderen Ansprüche
auch – geltend machen. Für den Mindestlohn
gelten aber keine arbeitsvertraglichen oder  ta-
rifvertraglichen Ausschlussfristen. Er ist nicht
„verwirkbar“. Sie müssen ihn nur vor Ablauf
der Verjährung einfordern.

Werden Ihre Forderungen nicht erfüllt, können
Sie beim Arbeitsgericht Klage einreichen. Sie
brauchen dafür keine anwaltliche Unterstüt-
zung. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Klage
formulieren sollen, hilft Ihnen die Rechtsan-
tragsstelle des Arbeitsgerichts gebührenfrei.

Sie brauchen keine Bedenken zu haben, Ihre
Forderungen gerichtlich durchzusetzen. Wenn
Sie die in dieser Broschüre aufgeführten Mi-
nimalrechte einklagen, gehen Sie praktisch
kein Kostenrisiko ein. Selbst wenn Sie mögli-
cherweise in dem einen oder anderen Punkt
verlieren, sind die Gerichtskosten nur gering.
Den gegnerischen Anwalt bzw. die Anwältin
müssen Sie in der ersten Instanz nie bezahlen,
denn dies muss immer der Auftraggeber bzw.
die Auftraggeberin – gleichgültig, wer den Pro-
zess gewinnt oder verliert. Ein Kostenrisiko be-
züglich eines Anwaltshonorars gehen Sie also
nur ein, wenn Sie selbst einen Anwalt bzw. eine
Anwältin beauftragen, es sei denn, Sie haben
eine Rechtsschutzversicherung, die auch die
Kosten des Arbeitsgerichtsverfahrens trägt.

Sollten Sie Mitglied einer Gewerkschaft sein,
wird von dort die Rechtsvertretung übernom-
men.

Setzen Sie sich durch



Frau en bü ros/ Gleich stel lungs stel len

zeigen auf kom mu na ler Ebe ne Be nach tei li gun -
gen von Frau en auf, ent wickeln Lö sungs mög -
lich kei ten und wirken dar auf hin, dass in al len
Le bens be rei chen der Auf trag des Grundgeset-
zes „Män ner und Frau en sind gleichberech-
tigt“ erfüllt wird. Sie leisten vor Ort einen 
entscheidenden Beitrag zum Aufbau nachhal-
tiger gleichstellungspolitischer Strukturen in
Deutschland.
Die Frauen- und Gleichstellungsbe auf trag ten
werden nach außen für die Bürgerschaft und –
je nach Landesvorschrift – innerhalb der Stadt-
verwaltung für das Personal tätig.

Beispiele für interne Tätigkeiten:
... Beratung der Verwaltungsleitung in Gleich-

stellungsfragen
... Mitwirkung in Personalangelegenheiten
... Mitwirkung am Frauenförderplan
... Beratung von Beschäftigten
Beispiele für externe Tätigkeiten: 
... Kooperation und Vernetzung für mehr

Gleichberechtigung und Geschlechterge-
rechtigkeit

... Informations-, Beratungs- und Kulturange-
bote für die Bürgerinnen und Bürger vor
Ort

Die hauptamlichen Gleichstellungsbeauftragten
des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Silvia Kempe-Waedt 
Kreis Rendsburg-Eckernförde
Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg 
Tel. 0 43 31/ 202-400
Silvia.Kempe-Waedt@kreis-rd.de

Edith Berkau 
Stadt Rendsburg
Am Gymnasium 4, 24768 Rendsburg 
Tel. 0 43 31/ 206-218
edith.berkau@rendsburg.de

Monika Schulze 
Gemeinde Kronshagen
Kopperpahler Allee 5, 24119 Kronshagen
Tel. 04 31/ 58 66-270
monika.schulze@kronshagen.de

Katrin Christine Blum
Stadt Eckernförde
Rathausmarkt 4-6, 24340 Eckernförde
Tel. 0 43 51/ 7 10-1 60
katrinchristine.blum@stadt-eckernfoerde.de

Brigitte Oeltzen
Amt Nortorfer Land
Niedernstraße 6, 24589 Nortorf
Tel. 0 43 92/ 40 11 40
oeltzen@amt-nortorfer-land.de

Carola Herzberg
Amt Mittelholstein
Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt
Tel. 0 48 71/ 3 66 50
carola.herzberg@amt-mittelholstein.de

Nina Jeß
Amt Schlei-Ostsee
Holm 13, 24340 Eckernförde
Tel. 0 43 51/ 73 79-0
nina.jess@amt-schlei-ostsee.de

Hilfreiche Adressen

  28



  29

Regionalstellen „Frau und Beruf“

Die Regionalstellen „Frau und Beruf“ beraten
Sie in allen Fragen des beruflichen Wiederein-
stiegs, über Weiterbildungsmöglichkeiten,
Chancen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
vor allem, wenn Sie mehr als einen 450 Euro-
Job wollen.
Dr. Christiane Kaiser
Susanne Reimers-Zimmermann
Kaiserstr. 26, 24768 Rendsburg
Tel. 0 43 31/ 9 43 91 05, Mo bis Fr 8.30-12.30 
christiane.kaiser@diakonie-altholstein.de
susanne.reimers@diakonie-altholstein.de

Gewerkschaften

Ge werk schaft ver.di
Die Gewerkschaft ver.di ist zuständig für Be-
schäftigte aus den unterschiedlichsten Bran-
chen, z. B. auch dem Einzelhandel. Etwa die
Hälfte der Mitglieder von ver.di sind Frauen.
Wenn Sie nicht genau wissen, ob ver.di die für
Sie zuständige Gewerkschaft ist, rufen Sie ein-
fach an und erkundigen Sie sich. 
ver.di Bezirk Schleswig-Holstein Nordost
Bezirksgeschäftsstelle
Domziegelhof 20-22, 24837 Schleswig
Tel. 0 46 21/ 96 96 10  
bz.s-h-no@verdi.de

IG Bau en-Agrar-Um welt (BAU)
Die IG Bau en-Agrar-Um welt ist für Ge bäu-
de-r ein i ge rin nen da. Sie or ga ni siert Ge gen-
wehr und schafft Schutz.
Bezirksverband Schleswig-Holstein Nord
Legienstr. 22, 24103 Kiel
Tel. 04 31/ 51 95 13 70, kiel@igbau.de

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
Region Schleswig-Holstein Nord
Domziegelhof 20-22, 24837 Schleswig
Tel. 0 46 21/ 9 89 29 80
region.sh-nord@ngg.net
www.ngg.net/shn

Agenturen für Arbeit 

Agentur für Arbeit Rendsburg
Am Gerhardsdamm 4, 24768 Rendsburg 
Tel. 0 43 31/ 45 90-4
rendsburg@arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit Eckernförde 
Prinzenstraße 57, 24340 Eckernförde 
Tel. 0 18 01/ 66 44 66 (Arbeitnehmer)
eckernfoerde@arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit Kiel 
Beauftragte für Chancengleichheit, 
Barbara Schütt
Adolf-Westphal-Straße 2, 24143 Kiel
Tel. 04 31/ 7 09-11 18
kiel.bca@arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit Neumünster 
Beauftragte für Chancengleichheit, 
Corinna Schmidt
Wittorfer Straße 22-26, 24534 Neumünster  
Tel. 0 43 21/ 9 43-210
neumuenster.bca@arbeitsagentur.de

Hilfreiche Adressen



Hilfreiche Adressen
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Jobcenter im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Leistungszentrum Rendsburg
Ritterstraße 10, 24768 Rendsburg 
Tel. 0 43 31/ 43 85-0
eMail Vermittlung: 
Jobcenter-Rendsburg-Eckernfoerde.Integration–
Rendsburg-Buedelsdorf@jobcenter-ge.de
eMail Leistung: 
ARGE.RD-Eck-Leistung-Rendsburger-
Umland@arge-sgb2.de

Leistungszentrum Hohenwestedt
Itzehoer Straße 31-33, 24594 Hohenwestedt 
Tel. 0 48 71/ 76 36-0
eMail Vermittlung: 
Jobcenter-Rendsburg-Eckernfoerde.
integration-hohenwestedt@jobcenter-ge.de
eMail Leistung: 
Jobcenter-Rendsburg-Eckernfoerde.Leistung-
hohenwestedt@jobcenter-ge.de

Leistungszentrum Kieler Umland 
Schwedendamm 10-12, 24143 Kiel
Tel. 04 31/ 25 95-150
eMail Vermittlung + Leistung: 
Jobcenter-Rendsburg-Eckernfoerde
Integration-Kieler-Umland@jobcenter-ge.de
eMail Leistung: 
Jobcenter-Rendsburg-Eckernfoerde.
Integration-Kieler-Umland-Leistung@
jobcenter-ge.de

Leistungszentrum Eckernförde
Riesebyer Straße 6, 24340 Eckernförde
Tel. 0 43 51/ 66 68 0
eMail Vermittlung: 
Jobcenter-Rendsburg-Eckernförde-Leistung-
Eckernförde.Integration@jobcenter-ge.de
eMail Leistung: 
Jobcenter-Rendburg-Eckernfoerde.
Leistung@jobcenter-ge.de

Finanzämter

Rendsburg
Kieler Straße 19, 24768 Rendsburg
Tel. 0 43 31/ 5 98-0
Fax 0 43 31/ 5 98-2770
poststelle@fa-rendsburg.landsh.de

Eckernförde-Schleswig
Bergstraße 50, 24340 Eckernförde
Tel. 0 43 51/ 7 56-0
Fax 0 43 51/ 7 56-290
poststelle@fa-eck-sl.landsh.de
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Sonstige

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein
Beratungsstelle Kiel
Andreas-Gayk-Straße 15, 24103 Kiel
Tel. 04 31/ 5 90 99- 40, Fax 04 31/ 5 90 99-77
kiel@vzsh.de

Ar beits ge richt Kiel
Deliusstraße 22, 24114 Kiel
Tel. 04 31/ 6 04-0, Fax 04 31/ 6 04-4000
post.arbgki@arbgsh.landsh.de
http://www.schleswig-holstein.de/lag

Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfall-
kasse Nord
Seekoppelweg 5a, 24113 Kiel
Tel. 04 31/ 64 07-0
poststelle-ki@arbeitsschutz.uk-nord.de
www.uk-nord.de

Bun des ver si che rungs amt
Mut ter schaftsgeld stel le
Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn
Hotline 02 28/ 619-18 88 
täglich von 9.00-12.00 und 
Do. auch von 13.00-15.00 Uhr
www.mutterschaftsgeld.de

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
Tarifregister
Referat IIIa3 , 53107 Bonn
Ein Verzeichnis der für allgemeinverbindlich
erklärten Tarifverträge kann im Internet unter
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downlo-
ads/DE/PDF-Publikationen-DinA4/arbeits-
recht-verzeichnis-allgemeinverbindlicher-ta-
rifvertraege.pdf?__blob=publicationFile
abgerufen werden.

Minijob-Zentrale 
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See, 44781 Bochum

Service-Center Cottbus
Tel. 03 55/ 29 02-7 07 99
Montag bis Freitag: 7.00-19.00 Uhr
E-Mail: minijob@minijob-zentrale.de
www.minijob-zentrale.de

Informationen zum Mindestlohn:

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS)
http://www.der-mindestlohn-wirkt.de
Mindestlohnhotline des BMAS: 
030/ 60 28 00 28

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)
http://www.dgb.de/schwerpunkt/mindest
lohn
Mindestlohnhotline des DGB:
03 91/ 408 80 03 

Informations- und Wissensmanagement Zoll
Carusufer 3-5, 01099 Dresden
Postfach 10 07 61, 01077 Dresden
Anfragen von Privatpersonen
Zentrale Auskunft
Tel. 03 51/ 44834-510
Fax 03 5 / 4 48 34-590
Montag bis Freitag 8.00-7.00 Uhr
info.privat @zoll.de

Hilfreiche Adressen



Bundesurlaubsgesetz in der Fassung
vom 20.04.2013 (Aus zü ge)

§ 1 Urlaubsanspruch
Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr
Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub.

§ 3 Dauer des Urlaubs
(1) Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24
Werktage.

§ 5 Teilurlaub
(1) Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs
für jeden vollen Monat des Bestehens des Ar-
beitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer 
a) für Zeiten eines Kalenderjahrs, für die er we-
gen Nichterfüllung der Wartezeit in diesem Ka-
lenderjahr keinen vollen Urlaubsanspruch er-
wirbt;
b)  wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem Ar-
beitsverhältnis ausscheidet;
c)  wenn er nach erfüllter Wartezeit in der ersten
Hälfte eines Kalenderjahrs aus dem Arbeits-
verhältnis ausscheidet.

Ent gelt fort zah lungs ge setz in der 
Fassung vom 21.07.2012 (Aus zü ge)

§ 2 Ent gelt zah lun gen an Feier ta gen
Für die Ar beits zeit, die in fol ge ei nes ge setz li -
chen Feier ta ges aus fällt, hat der Ar beit ge ber
dem Ar beit neh mer das Arbeits ent gelt zu zah -
len, das er oh ne den Ar beits aus fall erhal ten hät -
te. (...)

§ 3 An spruch auf Ent gelt fort zah lung im Krank -
heits fall
Wird ein Ar beit neh mer durch Ar beits un fä hig -
keit in fol ge Krank heit an sei ner Ar beits lei stung
ver hin dert, oh ne dass ihn ein Ver schul den trifft,
so hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für die
Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von
sechs Wochen. (...) Als un ver schul de te Ar beits -
un fä hig keit im Sin ne des Abs. 1 gilt auch ei ne
Ar beits ver hin de rung, die in fol ge ei ner nicht
rechts wid ri gen Ste ri li sa tion oder ei nes nicht
rechts wid ri gen Ab bruchs der Schwan ger schaft
ein tritt. Dassel be gilt für ei nen Ab bruch der
Schwan ger schaft, wenn die Schwan ger schaft
in ner halb von zwölf Wo chen nach der Emp -
fäng nis durch ei nen Arzt ab ge bro chen wird,
die schwan ge re Frau den Ab bruch ver langt und
dem Arzt durch ei ne Be schei ni gung nach ge -
wie sen hat, dass sie sich mindestens drei Ta ge
vor dem Ein griff von ei ner anerkannten Be ra -
tungs stel le hat be ra ten las sen.
Der Anspruch (...) entsteht nach vierwöchiger
ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhält-
nisses.
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§ 4 Hö he des fort zu zah len den Ar beits ent gelts
Für den in § 3 Abs. 1 bezeichneten Zeitraum ist
dem Arbeitnehmer das ihm bei der für ihn
maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit zuste-
hende Arbeitsentgelt fortzuzahlen.

§ 5 An zei ge- und Nach weis pflich ten
Der Ar beit neh mer ist ver pflich tet, dem Ar beit -
ge ber die Arbeits un fä hig keit und de ren vor aus -
sicht li che Dau er unverzüg lich mit zu tei len.
Dau ert die Ar beits un fä hig keit länger als drei
Ka len der ta ge, hat der Ar beit neh mer ei ne ärzt -
li che Be schei ni gung über das Be ste hen der
Arbeitsunfähig keit so wie de ren vor aus sicht li -
che Dau er späte stens an dem dar auf fol gen den
Ar beits tag vor zu le gen. Der Ar beit ge ber ist be -
rech tigt, die Vor la ge der ärzt li chen Be schei ni -
gung frü her zu ver lan gen. Dau ert die Arbeits-
unfähig keit län ger als in der Be schei ni gung an-
gegeben, ist der Ar beit neh mer ver pflich tet, ei -
ne neue ärzt li che Be schei ni gung vor zu le gen.
(...)  

§ 9 Maß nah men der me di zi ni schen Vor sor ge
und Rehabilita tion
Die Vorschriften der §§ 3 bis 4a und 6 bis 8 gel-
ten entsprechend für die Arbeitsverhinderung
infolge einer Maßnahme der medizinischen
Vorsorge oder Rehabilitation, die ein Träger
der gesetzlichen Renten-, Kranken- oder Un-
fallversicherung, eine Verwaltungsbehörde der
Kriegsopferversorgung oder ein sonstiger So-
zialleistungsträger bewilligt hat und die in einer
Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder
Rehabilitation durchgeführt wird. Ist der Ar-
beitnehmer nicht Mitglied einer gesetzlichen
Krankenkasse oder nicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung versichert, gelten die §§ 3
bis 4a und 6 bis 8 entsprechend, wenn eine

Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder
Rehabilitation ärztlich verordnet worden ist
und in einer Einrichtung der medizinischen
Vorsorge oder Rehabilitation oder einer ver-
gleichbaren Einrichtung durchgeführt wird.

Teilzeit- und Befristungsgesetz in der
Fassung vom 20.12.2011 (Auszüge)

§ 2 Begriff des teilzeitbeschäftigten Arbeitneh-
mers 
(1) Teilzeitbeschäftigt ist ein Arbeitnehmer, des-
sen regelmäßige Wochenarbeitszeit kürzer ist
als die eines vergleichbaren vollzeitbeschäftig-
ten Arbeitnehmers. (...)
(2) Teilzeitbeschäftigt ist auch ein Arbeitnehmer,
der eine geringfügige Beschäftigung nach § 8
Abs.  1 Nr.  1 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch ausübt. 

§ 4 Verbot der Diskriminierung 
(1) Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer darf
wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter be-
handelt werden als ein vergleichbarer vollzeit-
beschäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, dass
sachliche Gründe eine unterschiedliche Be-
handlung rechtfertigen. Einem teilzeitbeschäf-
tigten Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder eine
andere teilbare geldwerte Leistung mindestens
in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil
seiner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines ver-
gleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitneh-
mers entspricht. 

§ 12 Arbeit auf Abruf 
(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können ver-
einbaren, dass der Arbeitnehmer seine Arbeits-
leistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu er-
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bringen hat (Arbeit auf Abruf ). Die Verein-
barung muss eine bestimmte Dauer der wö-
chentlichen und täglichen Arbeitszeit festlegen.
Wenn die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit
nicht festgelegt ist, gilt eine Arbeitszeit von
zehn Stunden als vereinbart. Wenn die Dauer
der täglichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, hat
der Arbeitgeber die Arbeitsleistung des Arbeit-
nehmers jeweils für mindestens drei aufeinan-
der folgende Stunden in Anspruch zu nehmen.
(2) Der Arbeitnehmer ist nur zur Arbeitsleistung
verpflichtet, wenn der Arbeitgeber ihm die Lage
seiner Arbeitszeit jeweils mindestens vier Tage
im Voraus mitteilt.
(3) Durch Tarifvertrag kann von den Absätzen 1
und 2 auch zuungunsten des Arbeitnehmers
abgewichen werden, wenn der Tarifvertrag Re-
gelungen über die tägliche und wöchentliche
Arbeitszeit und die Vorankündigungsfrist vor-
sieht. Im Geltungsbereich eines solchen Tarif-
vertrages können nicht tarifgebundene Arbeit-
geber und Arbeitnehmer die Anwendung der
tariflichen Regelungen über die Arbeit auf Ab-
ruf vereinbaren.
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Im pres sum

Her aus ge ge ben von

Silvia Kempe-Waedt, 
Gleichstellungsbeauftragte des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde
Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg 
Tel. 0 43 31 / 202-400
Silvia.Kempe-Waedt@kreis-rd.de

Edith Berkau, 
Gleichstellungsbeauftragte der 
Stadt Rendsburg
Am Gymnasium 4, 24768 Rendsburg
Tel. 0 43 31 / 206-218
edith.berkau@rendsburg.de

Monika Schulze, 
Gleichstellungsbeauftragte der 
Gemeinde Kronshagen
Kopperpahler Allee 5, 24119 Kronshagen
Tel. 04 31 / 58 66-270
monika.schulze@kronshagen.de

Stand: 
September 2015

3. Auflage 
1500 Exemplare

Gestaltung
GraFisch, Katharina Mahrt, Eckernförde

Trotz größter Sorgfalt kann es immer einmal
passieren, dass es zu Druckfehlern kommt oder
die Rechtslage sich kurzfristig ändert. Für die
Richtigkeit der Angaben kann daher keine Ge-
währ übernommen werden.

Text: 
Ingeborg Heinze (Juristin), 
Christel Steylaers (Politologin), 
Gleichstellungsbeauftragte der 
Stadt Remscheid
für die Bundesarbeitsgemeinschaft kommuna-
ler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen
(BAG), Berlin

mit freundlicher Unterstützung durch 
Reinhild Eberhardt, 
Versicherungsamt Remscheid

Nachdruck und/ oder Veröffentlichung im In-
ternet, auch auszugsweise, ist nur mit Geneh-
migung der Bundesarbeitsgemeinschaft kom-
munaler Frauenbüros und Gleichstellungs-
stellen (BAG) gestattet.



Die Gleichstellungsbeauftragten 

des Kreises Rendsburg-Eckernförde, 
Silvia Kempe-Waedt

der Stadt Rendsburg, Edith Berkau

der Gemeinde Kronshagen, Monika Schulze
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